
zur geschichte unserer mühle bekamen wir

den folgenden artikel aus heften des

nordpfälzer geschichtsvereins aus den

jahren 1957 und 58

und in „baudenkmäler des donnersbergkreises“

ist zu lesen:



(bis hier zitat aus den heftchen des nordpfälzer geschichtsvereins 1957 und 58,
autor: hauptlehrer l. jakob †, obermoschel
begriffserklärungen:
bannmühle ist ein im 12. jahrhundert entstandenes grundherrliches gewerbebannrecht.
es sicherte den grundherren das alleinige recht zum bau und betreiben einer mühle
zu. der mühlenbann verpflichtete alle untertanen eines grundherrn, ihr getreide
ausschließlich dort mahlen zu lassen. damit wurde ein wettbewerb zwischen den mühlen
verhindert und durch den künstlich erhöhten mahllohn konnten zusätzliche einnahmen
erzielt werden. davon hatten allerdings viele mühlenpächter nur wenig, da die
pachtzahlungen an den eigentümer häufig sehr hoch waren.
copeylichschein: abschrift
fl: gulden (goldmünze, später auch silber, abkürzung von florenus aureus)
malter: altes hohlmaß, regional sehr unterschiedlich, (120 bis 320 ltr) simmer: ¼ malter
pitschafft petschaft, siegelstempel




